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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die für die Leistungspflicht des Unfallversicherers massgeblichen
Bestimmungen und Grundsätze zutreffend dargelegt. Es wird darauf verwiesen.

E. 3.1
Letztinstanzlich streitig bleibt, ob die geklagten anhaltenden, organisch objektiv nicht
ausgewiesenen Beschwerden adäquat-kausal auf den erlittenen Unfall zurückzuführen sind.

E. 3.2
Das Fahrzeug der Versicherten wurde bei der Kollision auf der rechten (Beifahrer-) Seite
auf der Höhe der Hinterachse von der Front eines anderen Personenwagens gerammt. Es
drehte sich um die eigene Achse und prallte dann in einen Wegweiser. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Unfallverursacher bei der Kollision mit einer
Geschwindigkeit von 105 bis 115 Stundenkilometern im Zuge eines Strassenrennens
unterwegs gewesen sei. Das Ereignis sei mindestens als mittelschwer im Grenzbereich zu
den schweren Unfällen wenn nicht als schwerer Unfall zu qualifizieren und die Adäquanz
zu bejahen.

E. 3.3
Die Vorinstanz hat den Unfall unter Berücksichtigung der Rechtsprechung dem mittleren
Bereich der mittelschweren Unfälle zugeordnet ( BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 112, E. 10.1 S.



126 ff.). Dem ist mit Blick auf vergleichbare Fälle beizupflichten. Die Annahme eines
mittelschweren Unfalls gliedert sich nahtlos in die Praxis des Bundesgerichts ein (vgl. zu
Autounfällen allgemein SVR 2013 UV Nr. 3 S. 7, 8C_398/2012 E. 5.2; Urteil U 161/01
vom 25. Februar 2003 E. 3.3.2, nicht publ. in: BGE 129 V 323 , aber in: RKUV 2003 Nr. U
481 S. 203; Urteile 8C_137/2014 vom 5. Juni 2014 E. 6.2; 8C_434/2012 vom 21.
November 2012 E. 7.2.2; 8C_363/2012 vom 27. Juni 2012 E. 4.3; 8C_915/2008 vom 11.
September 2009 E. 5.1 und dort zitierte Urteile; zu frontal-seitlichen Kollisionen s. etwa
Urteile 8C_268/2014 vom 9. September 2014 E. 3.6; 8C_303/2013 vom 12. Dezember
2013 E. 5.2; 8C_579/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 3.2; 8C_1028/2010 vom 6. Juni 2011
E. 6.1; 8C_860/2008 vom 19. Dezember 2008 E. 3.2; U 64/07 vom 23. Januar 2008 E. 7.2;
U 57/07 vom 3. Januar 2008 E. 4.2; U 126/05 vom 8. November 2005 E. 6). Bei
seitlich-frontalen Kollisionen wurde unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände
vereinzelt ein mittelschwerer Unfall im Grenzbereich zu den leichten (SVR 2010 UV Nr. 10
S. 40, 8C_626/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_481/2012 vom 10. Dezember 2012 E. 5;
8C_237/2012 vom 25. April 2012 E. 6.1.1 und 6.1.2; 8C_189/2009 vom 3. September 2009
E. 6.2; 8C_590/2008 vom 3. Dezember 2008 E. 5.1) beziehungsweise im Grenzbereich zu
den schweren Unfällen angenommen (Urteil 8C_129/2009 vom 15. September 2009). Zwar
ist angesichts der hier hohen Geschwindigkeit des unfallverursachenden Fahrzeuges von
einem wuchtigen Aufprall auszugehen. Das kantonale Gericht berücksichtigte des
Weiteren, dass sich das Auto der Versicherten gemäss ihren eigenen Angaben zweieinhalb
Mal um die eigene Achse gedreht habe. In der Folge wurde es jedoch nicht noch weiter
weggeschleudert, sondern kam noch auf der Kreuzung zum Stillstand.

E. 3.4
Das kantonale Gericht hat die Kriterien der erheblichen Beschwerden ( BGE 134 V 109 E.
10.2.4 S. 128) und der erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen (
BGE 134 V 109 E. 10.2.7 S. 129 f.) als (knapp) erfüllt erachtet. Die Beschwerdeführerin
macht geltend, es habe ausser Acht gelassen, dass es sich um einen "Raserunfall" und damit
um ein besonders eindrückliches Ereignis gehandelt habe, welches zur Invalidisierung ihres
Lebenspartners und damaligen Beifahrers geführt habe.

Ob im Sinne des entsprechenden (durch BGE 134 V 109 nicht geänderten) Kriteriums
besonders dramatische Begleitumstände oder eine besondere Eindrücklichkeit des Unfalls
vorliegen, beurteilt sich objektiv und nicht aufgrund des subjektiven Empfindens
beziehungsweise Angstgefühls der versicherten Person. Jedem mindestens mittelschweren
Unfall ist eine gewisse Eindrücklichkeit eigen, die somit noch nicht für eine Bejahung des
Kriteriums ausreichen kann (Urteil 8C_100/2011 vom 1. Juni 2011 E. 3.5.1, nicht publ. in:
BGE 137 V 199 , aber in: SVR 2012 UV Nr. 2 S. 3). Die Rechtsprechung hat dabei
insbesondere etwa in Erwägung gezogen, ob das Ereignis objektiv einen unmittelbar
lebensbedrohenden Charakter habe (Urteile 8C_799/2008 vom 11. Februar 2009 E. 3.2.3;
8C_257/2008 vom 4. September 2008 E. 3.3.3).

Der hier zu beurteilende Unfall wurde zwar verursacht durch einen Lenker, der mit massiv
übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war, sich mutmasslich ein Rennen mit einem
anderen Fahrzeug geliefert hat und unter Missachtung eines Rotlichts mit dem Auto der
Beschwerdeführerin zusammengestossen ist. Die Beschwerdeführerin beachtete ihn aber,
wie sie bei der polizeilichen Befragung unmittelbar nach dem Unfall angab, erst im letzten
Moment. Als besonders eindrücklich oder dramatisch kann der Unfall mit Blick auf die
Praxis des Bundesgerichts nicht qualifiziert werden. So wurde das Kriterium beispielsweise



als erfüllt erachtet im Fall einer Versicherten, die bei einem Motorradunfall zusammen mit
ihrem Freund über das Auto, mit dem sie kollidiert waren, hinweg rund zehn Meter durch
die Luft geschleudert wurde (SVR 2016 UV Nr. 21 S. 66, 8C_134/2015 E. 5.3.1 und 5.3.2),
bei einer Versicherten, die zusammen mit ihrem Ehemann in ihrem stark deformierten,
totalbeschädigten Personenwagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit
werden musste (Urteil 8C_488/2011 vom 19. Dezember 2011 Sachverhalt A und E. 5.1.2),
bei einem Unfall, bei dem der beteiligte Motorradfahrer am Unfallort verstarb und der
Motorraum des Autos des Versicherten in Brand geriet (Urteil 8C_692/2010 vom 10.
November 2010 E. 5.1), bei einer Autolenkerin, welche auf einer deutschen Autobahn bei
einer Aussentemperatur von minus 12 Grad Celsius und überfrierender Nässe mit einer
Geschwindigkeit von 140 bis 160 Stundenkilometern und Sommerreifen ins Schleudern
geriet, worauf das Fahrzeug in eine Böschung stiess, sich mehrfach überschlug und, total
beschädigt, ausserhalb der Fahrbahn auf der rechten Seite liegend zum Stillstand kam
(Urteil 8C_544/2008 vom 20. Februar 2009 Sachverhalt A und E. 6.3.3), oder im Fall des
Versicherten, der bei starkem Verkehr mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn
unterwegs war, als das linke Hinterrad des von seinem Arbeitgeber zur Verfügung
gestellten Fahrzeuges abbrach, worauf der Personenwagen ins Schleudern geriet, zweimal
die Normalspur überquerte, sich überschlug und der Beifahrer durch das Dach aus dem
Wagen geschleudert wurde (Urteil 8C_799/2008 vom 11. Februar 2009 E. 3.2.3; vgl. auch
die Praxisübersicht in SVR 2013 UV Nr. 3 S. 7, 8C_398/2012 E. 6.1). Damit ist der
vorliegende Fall nicht zu vergleichen.

E. 3.5
Mit dem kantonalen Gericht können daher nur zwei Kriterien als erfüllt gelten, was bei
einem Unfall im eigentlich mittleren Bereich zur Bejahung der Adäquanz nicht genügt
(SVR 2010 UV Nr. 25 S. 100, 8C_897/2009 vom 29. Januar 2010 E. 4.5). Fehlt es an einem
adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem am 5. Februar 2005 erlittenen Unfall und
den über den 31. Dezember 2013 hinaus geklagten Beschwerden, entfällt eine
weitergehende Leistungspflicht. Es bleibt kein Raum für eine Prüfung, ob das
pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebild ohne nachweisbare
organische Grundlage eine Erwerbsunfähigkeit zu begründen vermag ( BGE 141 V 274 E.
5.2 S. 581 f.; 136 V 279 ).

E. 4
Das Verfahren ist kostenpflichtig ( Art. 65 BGG ). Die Gerichtskosten werden der
unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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